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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 21. März 2016, zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung 
einer Stiftung „Stiftung für Hochschulzulassung“ und zur Änderung des Gesetzes über 
die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulassungs-
staatsvertragsgesetz)  
 
 
A Problem 
 
Der Staatsvertrag der Länder über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 soll mit Wirkung frühestens zum Wintersemester 2018/19 
durch den Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
21. März 2016 ersetzt werden.  
 
Der neue Staatsvertrag regelt weiterhin das zentrale Zulassungsverfahren für die bundesweit 
zulassungsbeschränkten Studiengänge der Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und 
Pharmazie sowie das Dialogorientierte Serviceverfahren, das bisher nur die örtlichen Zulas-
sungsverfahren umfasste. Er regelt zudem die Aufgaben der Stiftung für Hochschulzulassung 
in Dortmund, die die Länder und Hochschulen bei der Durchführung der Studienplatzvergabe-
verfahren unterstützt.  
 
Bedingt durch technische Notwendigkeiten haben sich die Länder auf eine Novellierung des 
Staatsvertrages geeinigt. Das zentrale Vergabeverfahren basiert aktuell noch auf einer Soft-
warelösung aus den 1970er Jahren. Diese Software ist nur noch für einen begrenzten Zeit-
raum einsatzfähig und bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Dies haben die Länder zum 
Anlass genommen, das zentrale Vergabeverfahren, das Dialogorientierte Serviceverfahren 
und die bislang rechtlich nicht erfasste Vergabe von Studienplätzen ohne Zulassungsbe-
schränkung (sog. Anmeldeverfahren) in einem Verfahrensmodell zusammenzufassen. Ziel ist 
es, mit dem neuen Verfahren sämtliche Studienplatzbewerbungen möglichst in einem System 
bundesweit abzugleichen und ein weitgehend einheitliches Vergabeverfahren für Studien-
plätze einzuführen. Das neue Verfahrensmodell soll auf der Softwaretechnik des bisherigen 
Dialogorientierten Serviceverfahrens aufbauen und zukünftig übergreifend die Bezeichnung 
„Dialogorientiertes Serviceverfahren“ führen.  
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B Lösung  
 
Der Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
21. März 2016 schafft die rechtliche Grundlage für die genannten Ziele. Insbesondere führt er 
das Dialogorientierte Serviceverfahren als einheitliches Verfahren für alle Verfahrensarten ein, 
womit eine zukunftssichere Softwarelösung gefunden wird. Einige darüber hinaus gehende 
Änderungen im Verfahrensablauf des zentralen Vergabeverfahrens tragen dem Umstand des 
sehr starken, anhaltenden Bewerberüberhangs in den medizinischen Studiengängen Rech-
nung. Insbesondere die Umstellung von Wartesemestern auf Bewerbungssemester im Rah-
men der Auswahl nach Wartezeit soll die Prognostizierbarkeit der zu erwartenden Wartezeiten 
bis zur Zulassung erhöhen. Der neu gefasste Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Land-
tags und wird als Anlage zu diesem Gesetz verkündet. 

Daneben werden die dadurch erforderlich werdenden Änderungen im Stiftungsgesetz und im 
Hochschulzulassungsgesetz vorgenommen. 
 
 
C Alternative  

Keine.  
 
 
D Kosten  
 
Die Erweiterung des Dialogorientierten Serviceverfahrens um die Inhalte des bisherigen zent-
ralen Vergabeverfahrens und um das Anmeldeverfahren als Software-Arbeitsgrundlage der 
Stiftung für Hochschulzulassung lässt Kosten bei der Stiftung entstehen, die von den Ländern 
entsprechend des Königsteiner Schlüssels getragen werden. Im laufenden Betrieb werden 
auch zukünftig die Kosten für das Zentrale Verfahren von den Ländern nach dem Königsteiner 
Schlüssel getragen. Die Kosten für das örtliche Zulassungsverfahren und das Anmeldeverfah-
ren werden durch Beiträge der Hochschulen gedeckt, die die Stiftung erheben darf. 
 
 
E Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und  

Gemeindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
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H Befristung von Vorschriften 
 
Das Stiftungsgesetz in Artikel 2 dieses Gesetzes hat sich bewährt. Im Übrigen hat sich der 
Landesgesetzgeber im Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 05. Juni 2008 und im neuen Staatsvertrag über die gemeinsame 
Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 zum Erlass einer solchen Regelung 
verpflichtet. Eine Befristung würde beidem entgegenstehen. Deshalb ist die bestehende Be-
richtspflicht mit dem vorliegenden Änderungsgesetz zur Streichung vorgesehen.  

Das Hochschulzulassungsgesetz in Artikel 3 regelt die Kriterien für die Vergabe von Studien-
plätzen in den örtlich zulassungsbeschränkten Studiengängen. Weil eine Ablehnung eines Zu-
lassungsantrags einen intensiven Eingriff in die Berufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgeset-
zes bedeutet, bedarf es hierzu zwingend einer gesetzlichen Grundlage, die durch das Hoch-
schulzulassungsgesetz geschaffen wurde. Sein Bestand ist daher aus verfassungsrechtlichen 
Gründen zwingend. Aus diesem Grunde wird auch hier die Berichtspflicht mit dem vorliegen-
den Änderungsgesetz zur Streichung vorgesehen.   
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzes- 
bestimmungen 

Gesetz zur Ratifizierung des  
Staatsvertrages über die gemeinsame 
Einrichtung für Hochschulzulassung 
vom 21. März 2016, zur Änderung des 

Gesetzes über die Errichtung einer  
„Stiftung für Hochschulzulassung“ und 

zur Änderung des Gesetzes über die  
Zulassung zum Hochschulstudium in 

Nordrhein-Westfalen  
(Hochschulzulassungsstaatsvertrags- 

gesetz) 
 
 
 
 
 

  

Artikel 1 
 

Gesetz zur Zustimmung zum  
Staatsvertrag über die gemeinsame  
Einrichtung für Hochschulzulassung 

vom 21. März 2016 
 

  

§ 1 
 
(1) Dem Staatsvertrag zwischen den Län-
dern der Bundesrepublik Deutschland über 
die gemeinsame Einrichtung für Hochschul-
zulassung vom 21. März 2016 (Staatsver-
trag) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag 
wird in der Anlage veröffentlicht. 
 
(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Staatsvertrags, der sich nach seinem Artikel 
19 Absatz 1 Satz 1 bemisst, wird im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt gegeben werden.  
 

  

§ 2 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.  
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Artikel 2 
 

Änderung des Gesetzes zur Errichtung 
einer Stiftung „Stiftung für Hochschul- 

zulassung“ 
 

  
 

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ 

 

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ vom 
18. November 2008 (GV. NRW. S. 710), das 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Ja-
nuar 2012 (GV. NRW. S. 90) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

  

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Gemäß Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 1 des Staatsvertrags 
über die gemeinsame Einrich-
tung für Hochschulzulassung 
vom 21. März 2016 (Staatsver-
trag) Unterstützung der Hoch-
schulen, die Leistungen der 
Stiftung in Anspruch nehmen.“ 
 

bb) In Satz 2 werden das Wort „Zu-
lassungsverfahren“ durch die 
Wörter „Zulassungs- und An-
meldeverfahren“ ersetzt und 
nach dem Wort „Errichtung“ die 
Wörter „und den Betrieb“ einge-
fügt. 

 § 2 
Stiftungszweck 

 
(1) Die Stiftung dient der Erfüllung der fol-
genden Aufgaben: 
 
1. Gemäß Artikel 2 Nr. 1 des Staatsver-

trags über die Errichtung einer gemein-
samen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung vom 5. Juni 2008 (Staatsvertrag) 
Unterstützung der Hochschulen, die 
Leistungen der Stiftung in Anspruch 
nehmen. Die Unterstützung bezieht sich 
auf die Durchführung der Zulassungs-
verfahren, insbesondere durch die Er-
richtung eines Bewerbungsportals mit 
 
 

  a) Information und Beratung der Studi-
enbewerberinnen und -bewerber 
über die mit der Bewerbung und Zu-
lassung zusammenhängenden Fra-
gen, 

 
b) Erhebung und Aufbereitung der Be-

werberdaten für die Hochschulen 
nach deren Vorgabe, 

 
c) (Vor-)Auswahl nach Maßgabe der 

Kriterien der Hochschulen, 
 
d) Abgleich der Auswahlranglisten der 

Hochschulen zur Vermeidung von 
Mehrfachzulassungen, 
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e) Versand der Zulassungs- und Ab-
lehnungsbescheide im Namen und 
im Auftrag der Hochschulen, 

 
f) Übersendung der Hochschulunter-

lagen für die Immatrikulation an die 
Zugelassenen, 

 
g) Vermittlung von nicht besetzten 

Studienplätzen (Clearing). 
 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „Arti-
kel 2 Nr. 2“ durch die Angabe „Arti-
kel 2 Absatz 1 Nummer 2“ ersetzt. 

 

 2. Gemäß Artikel 2 Nr. 2 des Staatsver-
trags Durchführung der Aufgaben im 
zentralen Vergabeverfahren. 

 
c) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

 
„3. Die Zusammenführung der 

Verfahren nach Nummer 1 und 
Nummer 2 im Dialogorientier-
ten Serviceverfahren gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 Staatsver-
trag. Das Dialogorientierte Ser-
viceverfahren beinhaltet die in 
Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und 
Artikel 12 Absatz 1 des Staats-
vertrags benannten Regelun-
gen und umfasst auch das An-
meldeverfahren gemäß Arti-
kel 2 Absatz 3 des Staatsver-
trags.“ 

 

  

  (2) Darüber hinaus kann die Stiftung nach 
Maßgabe entsprechender Vereinbarungen 
mit den Hochschulen für diese weitere 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Hochschulzulassung durchführen. 
 

  (3) Die Stiftung hat das Recht, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats wirtschaftliche Un-
ternehmen zu gründen und sich an solchen 
zu beteiligen, wenn der Stiftungszweck diese 
unternehmerische Tätigkeit rechtfertigt. Die 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf der 
Mehrheit der Stimmen sowohl der Länder-
vertreter als auch der Vertreter der Hoch-
schulen. Das Nähere regelt die Satzung. 
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2. Dem § 3 Absatz 1 werden folgende 

Sätze angefügt: 
 

„Sie erhebt Beiträge von allen Hoch-
schulen. Satz 2 gilt nicht für die Hoch-
schulen, die ausschließlich künstleri-
sche oder duale Studiengänge sowie 
Fernstudiengänge anbieten, soweit 
diese Hochschulen nicht ihre Teilnahme 
am Verfahren erklären. Die Stiftung er-
lässt eine Beitragsordnung, in der sie 
Höhe und Fälligkeit der Beiträge regelt.“ 
 

 § 3 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Ihre Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 erfüllt die Stiftung im Auftrag der 
Hochschulen und auf deren Kosten. 

  (2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 2 erhält die Stiftung einen jährli-
chen Zuschuss der Länder nach Maßgabe 
der jeweiligen Landeshaushaltsgesetze. 
 
(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen 
von dritter Seite anzunehmen. 
 
(4) Erträgnisse des Stiftungsvermögens und 
sonstige Einnahmen dürfen nur im Sinne des 
Stiftungszwecks verwendet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Satz 2 werden die Wörter „kom-
men Beschlüsse nicht gegen die 
Mehrheit der Hochschulvertreter 
zustande“ durch die Wörter „kom-
men Beschlüsse, mit Ausnahme 
solcher nach Artikel 13 Absatz 1 
Nummer 1 des Staatsvertrags, 
nicht gegen die Mehrheit der 
Hochschulvertreter zustande“ er-
setzt. 
 

b) In Satz 3 wird das Semikolon 
durch einen Punkt ersetzt.  
 

 

 § 6 
Stiftungsrat 

 
(1) Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Länder und der 
Hochschulen zusammen. 
 
(2) Der Stiftungsrat beschließt mit der Mehr-
heit seiner Mitglieder. In Angelegenheiten 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 kommen 
Beschlüsse nicht gegen die Mehrheit der 
Hochschulvertreter zustande. In Angelegen-
heiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 sind nur die Ver-
treterinnen und Vertreter der Länder stimm-
berechtigt; Beschlüsse kommen nach Artikel 
13 des Staatsvertrags zustande. 
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  (3) Die laufenden Geschäfte der Stiftung 
gelten als auf die Geschäftsführerin oder 
den Geschäftsführer übertragen, soweit sich 
der Stiftungsrat nicht für einen bestimmten 
Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall 
die Entscheidung vorbehält 
 

  (4) Dem Stiftungsrat gehören an: 
 
1. 16 Vertreterinnen oder Vertreter der Län-
der, 
 
2. 16 Vertreterinnen oder Vertreter der staat-
lichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
len, 
 
3. die Geschäftsführerin oder der Geschäfts-
führer mit beratender Stimme. 
 
Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 werden von 
den Ländern entsandt. Die Mitglieder nach 
Satz 1 Nr. 2 bestellt die Hochschulrektoren-
konferenz in Abstimmung mit den nach Lan-
desrecht vorgesehenen Vertretungskörper-
schaften der Hochschulen für die Dauer von 
vier Jahren. 
 

  (5) Der Stiftungsrat wählt aus den Mitglie-
dern für die Dauer von vier Jahren seine Vor-
sitzende oder seinen Vorsitzenden und de-
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter. Beide dürfen nicht derselben 
Gruppe nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
angehören. In Angelegenheiten nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 führt ein Ländervertreter den 
Vorsitz, der dafür von der Kultusministerkon-
ferenz bestellt wird. 
 
(6) Das Nähere regelt die Satzung. 

 
 

  § 10 
Wirtschaftsführung, Rechnungslegung 

 
(1) Für das Haushaltsrecht der Stiftung gilt 
Teil VI der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht durch dieses Gesetz etwas anderes be-
stimmt ist. 
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  (2) Vor Beginn eines jeden Kalenderjahrs 
(Geschäftsjahrs) hat die Geschäftsführerin 
oder der Geschäftsführer rechtzeitig einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen, der alle zu er-
wartenden Einnahmen und voraussichtlich 
zu leistenden Ausgaben für die Aufgaben ge-
mäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 enthält. Der Stif-
tungsrat stellt den Wirtschaftsplan fest. 
Hierzu ist die Zustimmung des Aufsichtsrats 
erforderlich, die ihrerseits die Mehrheit sei-
ner Mitglieder nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 voraus-
setzt. Der Wirtschaftsplan bedarf der Zustim-
mung der Finanzministerkonferenz. 
 

  (3) Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage 
für die Erträge und Aufwendungen; ihm ist 
als Anlage eine Übersicht über die Stellen 
der Stiftung beizufügen. Stellt das Land ei-
nen Haushaltsplan für zwei oder mehrere 
Jahre auf, ist hinsichtlich der Wirtschafts-
pläne entsprechend zu verfahren. 
 

  (4) Innerhalb von sechs Monaten nach Ab-
lauf des Geschäftsjahres hat die Geschäfts-
führerin oder der Geschäftsführer den Jah-
resabschluss zu erstellen und mit dem Prüf-
bericht des Rechnungsprüfers, der Vermö-
gensübersicht sowie dem Tätigkeitsbericht 
dem Stiftungsrat vorzulegen. Das Nähere re-
gelt die Satzung. 
 

 
 
 
4. Nach § 10 Absatz 5 wird folgender Ab-

satz 5a eingefügt: 
 
 „(5a) Geldforderungen der Stiftung nach 

Artikel 16 Absatz 2 des Staatsvertrags 
werden von der Landeskasse Düssel-
dorf als Vollstreckungsbehörde beige-
trieben.“ 

 (5) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Stiftung unterliegt der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof. 

 

  (6) Im Übrigen gelten die Rechtsvorschriften 
des Landes über das Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen und über die Rech-
nungsprüfung sowie die hierzu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften. 
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5. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„§13  
Inkrafttreten“ 

 

  
 
 
 

§ 13  
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, 
an dem der Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages gemäß § 1 Abs. 2 Gesetz 
zur Ratifizierung des Staatsvertrages über 
die Errichtung einer gemeinsamen Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 bekannt gegeben wird. 
 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 (2) Über die Notwendigkeit des Fortbeste-
hens dieses Gesetzes berichtet die Landes-
regierung dem Landtag bis zum 31. Dezem-
ber 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3 
 

Änderung des Hochschulzulassungs- 
gesetzes 

 

  
 

Drittes Gesetz  
über die Zulassung zum Hochschul- 

studium in Nordrhein-Westfalen  
(Hochschulzulassungsgesetz – HZG) 

Das Hochschulzulassungsgesetz vom 
18. November 2008 (GV. NRW. S. 710), das 
zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert 

  

 
 
 
1. In § 1 Satz 1 werden vor dem Wort „Be-

werber“ die Wörter „Bewerberinnen 
und“ eingefügt. 

 

 § 1 
Festsetzung von Zulassungszahlen 

Zur Sicherung der Qualität von Lehre und 
Forschung kann die Zahl der Bewerber für 
einen Studiengang, die höchstens aufge-
nommen werden müssen (Zulassungszahl), 
festgesetzt werden. Die Festsetzung erfolgt 
unter Beachtung der Ziel- und Leistungsver-
einbarungen sowie unter Berücksichtigung 
der personellen, räumlichen, sächlichen und 
fachspezifischen Gegebenheiten bei er-
schöpfender Nutzung der Ausbildungskapa-
zitäten; die Festsetzung ergibt sich aus der 
Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazi-
tät des Studienganges. Personalstellen und 
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Lehraufträge, die aus Mitteln Dritter oder aus 
ausdrücklich der Verbesserung der Lehre 
gewidmeten öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, führen nicht zur Erhöhung der Auf-
nahmekapazitäten. 
 

 
 
 
2. In § 2 Satz 1 werden vor dem Wort 

„Bewerber“ die Wörter „Bewerberin-
nen und“ eingefügt und die Wörter „Er-
richtung einer gemeinsamen Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 5. 
Juni 2008“ durch die Wörter „gemein-
same Einrichtung für Hochschulzulas-
sung vom 21. März 2016“ ersetzt. 

 

 § 2 
Zentrale Studienplatzvergabe 

 
Bewerber für Studiengänge, die gemäß Arti-
kel 7 oder 14 des Staatsvertrages zwischen 
den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land über die Errichtung einer gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 (Staatsvertrag) in das zentrale 
Vergabeverfahren einbezogen sind, werden 
gemäß Abschnitt 3 des Staatsvertrages aus-
gewählt und zugelassen. Die Anwendung 
der Auswahlmerkmale gemäß Artikel 10 
Abs. 1 Nr. 3 Buchstaben a bis f Staatsvertrag 
regeln die Hochschulen durch Satzung. 
 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 3 

Grundsätze der örtlichen  
Studienplatzvergabe und Dialog-

orientiertes Serviceverfahren“ 
 

  
 
 
 
 

§ 3 
Grundsätze der örtlichen Studienplatz-

vergabe und Serviceverfahren 
 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort 
„Bewerber“ die Wörter „Bewer-
berinnen und“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Arti-
kel 10 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 1 und 
2“ durch die Angabe „Artikel 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
Halbsätze 1 und 2“ ersetzt. 

 
c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 (1) Bewerber für Studiengänge, für die Zu-
lassungszahlen festgesetzt sind und die 
nicht in das zentrale Vergabeverfahren ge-
mäß Abschnitt 3 des Staatsvertrages einbe-
zogen sind, werden durch die Hochschulen 
ausgewählt und zugelassen. Soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten Arti-
kel 5 Abs. 2, Artikel 8 Abs. 2 und 3, Artikel 9, 
Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 1 und 2, Nrn. 2 
und 3 sowie Abs. 2 bis 4 Staatsvertrag sinn-
gemäß. § 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

 
„(2) Die Hochschulen in der Träger-
schaft des Landes Nordrhein-West-
falen bedienen sich bei der Durch-
führung von Auswahl- und Zulas-
sungsverfahren der Dienstleistun-

  
(2) Die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen sowie die Hochschulen in nicht-
staatlicher Trägerschaft mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen können sich bei der Durch-
führung von Auswahl- und Zulassungsver-
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gen im Sinne von Artikel 4 Staats-
vertrag der Stiftung für Hochschul-
zulassung (Dialogorientiertes Ser-
viceverfahren). Die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie die Hochschulen in nicht-
staatlicher Trägerschaft mit Sitz in 
Nordrhein-Westfalen können sich 
der Dienstleistungen gemäß Satz 1 
bedienen. Die Einzelheiten der Zu-
sammenarbeit zwischen der Hoch-
schule und der Stiftung sind von 
diesen vertraglich festzulegen.“ 

 

fahren der Dienstleistungen im Sinne von Ar-
tikel 4 Staatsvertrag der Stiftung für Hoch-
schulzulassung bedienen (Serviceverfah-
ren). Die Einzelheiten der Zusammenarbeit 
zwischen der Hochschule und der Stiftung 
sind von diesen vertraglich festzulegen. 

 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
 § 4 

Besondere Bestimmungen für die  
örtliche Studienplatzvergabe 

(1) Die Auswahl und Zulassung zu internati-
onalen Studiengängen, die eine Hochschule 
im Sinne des § 60 Abs. 2 Hochschulgesetz 
oder im Sinne des § 52 Abs. 2 Kunsthoch-
schulgesetz gemeinsam mit einer ausländi-
schen Hochschule betreibt, können die 
Hochschulen unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des Studiengangs durch Sat-
zungen abweichend von § 3 Abs. 1 regeln; 
die Satzungen werden im Einvernehmen mit 
dem für die Hochschulen zuständigen Minis-
terium des Landes Nordrhein-Westfalen (Mi-
nisterium) erlassen. 
 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „im 
Sinne des § 49 Abs. 10 Satz 1 
Hochschulgesetz oder im Sinne 
des § 41 Abs. 8 Sätze 1 und 2 
Kunsthochschulgesetz“ durch die 
Wörter „im Sinne des § 49 Absatz 
11 Satz 1 Hochschulgesetz oder im 
Sinne des § 41 Absatz 11 Sätze 1 
und 2 Kunsthochschulgesetz“ er-
setzt. 

 

 (2) Die Auswahl und Zulassung aufgrund ei-
ner besonderen Qualifikation im Sinne des 
§ 49 Abs. 10 Satz 1 Hochschulgesetz oder 
im Sinne des § 41 Abs. 8 Sätze 1 und 2 
Kunsthochschulgesetz können die Hoch-
schulen unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten des Studiengangs durch Satzun-
gen abweichend von § 3 Abs. 1 regeln. 

 

b) In Absatz 3 werden vor dem Wort 
„Bewerber“ die Wörter „Bewerbe-
rinnen und“ eingefügt. 

 

 (3) Nach Maßgabe von Satzungen der Hoch-
schulen werden Bewerber, die einem auf 
Bundesebene gebildeten A-, B-, C- oder 
D/C-Kader eines Bundesfachverbandes des 
Deutschen Olympischen Sportbundes ange-
hören, im Auswahl- und Zulassungsverfah-
ren gemäß § 3 Abs. 1 vor den Bewerbern im 
Sinne von Artikel 9 Staatsvertrag ausge-
wählt; die Zahl der ausgewählten Bewerber 
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werden auf die Quote gemäß Artikel 9 nicht 
angerechnet. 

 
  (4) Soweit es die Besonderheiten des Studi-

enganges erfordern, kann im Auswahl- und 
Zulassungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 bei 
sinngemäßer Anwendung von Artikel 9 
Staatsvertrag in Einzelfällen der Anteil der 
Studienplätze für ausländische Staatsange-
hörige und Staatenlose, die nicht Deutschen 
gleichgestellt sind, bis zur Hälfte betragen; 
das Nähere bestimmen die Hochschulen 
durch Satzungen, die im Einvernehmen mit 
dem Ministerium erlassen werden. 

 
c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wör-

ter „im Sinne des § 49 Abs. 5 und 8 
Hochschulgesetz oder im Sinne 
des § 41 Abs. 5 und 6 Kunsthoch-
schulgesetz“ durch die Wörter „im 
Sinne des § 49 Absatz 7 und 8 
Hochschulgesetz oder im Sinne 
des § 41 Absatz 7 und 8 Kunst-
hochschulgesetz“ sowie die Wörter 
„Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 
Staatsvertrag“ durch die Wörter 
„Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 oder 3 Staatsvertrag“ ersetzt. 

 

 (5) Soweit neben dem Grad der Qualifikation 
eine studiengangbezogene besondere Vor-
bildung, künstlerische oder sonstige Eignung 
oder praktische Tätigkeit im Sinne des § 49 
Abs. 5 und 8 Hochschulgesetz oder im Sinne 
des § 41 Abs. 5 und 6 Kunsthochschulgesetz 
nachzuweisen ist, kann im Auswahl- und Zu-
lassungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 bei 
sinngemäßer Anwendung von Artikel 10 
Abs. 1 Nr. 1 oder 3 Staatsvertrag neben dem 
Grad der Qualifikation auch der Grad der 
Eignung berücksichtigt werden. Die Einzel-
heiten einschließlich der Feststellung des 
Grades der Eignung regeln die Hochschulen 
durch Satzungen. 

 
d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „im 
Sinne des § 49 Abs. 7 Hoch-
schulgesetz oder des § 41 Abs. 
4 Kunsthochschulgesetz“ 
durch die Wörter „im Sinne des 
§ 49 Absatz 6 Hochschulge-
setz oder des § 41 Absatz 6 
Kunsthochschulgesetz“ er-
setzt.  

bb) In Satz 2 werden die Wörter 
„Artikel 10 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
Staatsvertrag“ durch die Wör-
ter „Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 des Staats-
vertrages“ und die Wörter „Arti-
kel 10 Abs. 1 Nr. 2 Staatsver-
trag“ durch die Wörter „Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
Staatsvertrag“ ersetzt. 

 (6) Für die Auswahl und Zulassung zu Studi-
engängen, die mit einem Mastergrad abge-
schlossen werden, tritt an die Stelle des Gra-
des der Qualifikation das Prüfungszeugnis 
über den ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss im Sinne des § 49 Abs. 7 Hochschul-
gesetz oder des § 41 Abs. 4 Kunsthoch-
schulgesetz oder nach Maßgabe von Sat-
zungen der Hochschulen ein vorläufiges 
Zeugnis. In diesem Fall entfallen im Aus-
wahl- und Zulassungsverfahren gemäß § 3 
Abs. 1 bei der sinngemäßen Anwendung des 
Staatsvertrages die Quoten gemäß Artikel 
10 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Staatsvertrag; bei Stu-
diengängen, die die Voraussetzung für die 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst für 
ein Lehramt sind und mit einem Mastergrad 
abgeschlossen werden, beträgt die Quote 
gemäß Artikel 10 Abs. 1 Nr. 2 Staatsvertrag 
ein Fünftel. Wenn der Studiengang aus meh-
reren Teilstudiengängen besteht, kann die 
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 Auswahl und Zulassung zu den Teilstudien-
gängen nach Maßgabe von Satzungen der 
Hochschulen nach dem Grad der Qualifika-
tion in den Teilstudiengängen des vorange-
gangenen Studienganges erfolgen. 

 
e) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wör-

ter „Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 Staats-
vertrag“ durch die Wörter „Artikel 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Staats-
vertrag“ und die Wörter „im Sinne 
des § 49 Abs. 5 und 8 Hochschul-
gesetz oder im Sinne des § 41 Abs. 
5 und 6 Kunsthochschulgesetz“ 
durch die Wörter „im Sinne des § 49 
Absatz 7 und 8 Hochschulgesetz o-
der im Sinne des § 41 Absatz 7 und 
8 Kunsthochschulgesetz“ ersetzt.  

 

 (7) Für Studienfächer von Lehramtsstudien-
gängen kann die Hochschule im Auswahl- 
und Zulassungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 
bei sinngemäßer Anwendung von Artikel 10 
Abs. 1 Nr. 3 Staatsvertrag den Grad der Qua-
lifikation verbessern, wenn für ein anderes 
zum Lehramtsstudiengang gehörendes Stu-
dienfach eine besondere studiengangbezo-
gene Eignung im Sinne des § 49 Abs. 5 und 
8 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 
Abs. 5 und 6 Kunsthochschulgesetz nachge-
wiesen ist. Die Einzelheiten regeln die Hoch-
schulen durch Satzungen. 

 
5. § 5 wird wie folgt geändert:  
 

 § 5 
Auswahl und Vergabe von Studien- 
plätzen für höhere Fachsemester 

 
a) In Absatz 1 werden vor dem Wort 

„Bewerber“ die Wörter „Bewerbe-
rinnen und“ eingefügt. 

 

 (1) Werden in einem Studiengang an einer 
Hochschule Zulassungszahlen für höhere 
Fachsemester festgesetzt, so werden die 
verfügbaren Studienplätze von der Hoch-
schule an Bewerber vergeben, die die Vo-
raussetzungen für die Aufnahme in das be-
treffende höhere Fachsemester erfüllen. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Vor dem Wort „Bewerber“ wer-
den die Wörter „Bewerberin-
nen und“ eingefügt. 

 
bb) In Nummer 1 werden vor dem 

Wort „Bewerber“ die Wörter 
„Bewerberinnen und“ einge-
fügt. 

cc) In Nummer 2 werden die Wör-
ter „Einstufungsprüfung gemäß 
§ 49 Abs. 11 Hochschulgesetz 
oder § 41 Abs. 9 Kunsthoch-
schulgesetz“ durch die Wörter 
„Einstufungsprüfung gemäß § 
49 Absatz 12 Hochschulgesetz 
oder § 41 Absatz 12 Kunst-
hochschulgesetz“ ersetzt und 
vor dem Wort „Bewerber“ die 

 (2) Ist eine Auswahl unter den Bewerbern, 
die die Voraussetzungen des Absatzes 1 er-
füllen, erforderlich, so kann bestimmt wer-
den, dass die Studienplätze in folgender 
Rangfolge vergeben werden: 
 
1. an Bewerber, die in dem Studiengang für 
niedrigere Fachsemester zugelassen sind; 
 
 
 
2. an Bewerber, die aufgrund einer Einstu-
fungsprüfung gemäß § 49 Abs. 11 Hoch-
schulgesetz oder § 41 Abs. 9 Kunsthoch-
schulgesetz an der Hochschule in dem ent-
sprechenden Studiengang und Studienab-
schnitt zum Studium zugelassen sind; 
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Wörter „Bewerberinnen und“ 
eingefügt. 

dd) In Nummer 3 werden die Wör-
ter „im Geltungsbereich des 
Staatsvertrages“ gestrichen 
und vor dem Wort „Bewerber“ 
die Wörter „Bewerberinnen 
und“ eingefügt. 

 

 
 
 
3. an Bewerber, die für diesen Studiengang 
an einer Hochschule im Geltungsbereich des 
Staatsvertrages endgültig eingeschrieben 
sind oder waren; 
 
4. an sonstige Bewerber. 
 
Bei der Vergabe von Studienplätzen inner-
halb der Ranggruppe nach Nummern 3 und 
4 kann der Leistungsstand der Bewerber be-
rücksichtigt werden; das Nähere regeln die 
Hochschulen durch Satzungen. 
 

c) In Absatz 3 werden vor dem Wort 
„Bewerber“ die Wörter „Bewerbe-
rinnen und Bewerber“ eingefügt. 

 

 (3) Nach Maßgabe von Satzungen der Hoch-
schulen werden die Studienplätze abwei-
chend von der in Absatz 2 genannten Rang-
folge vorrangig an Bewerber im Sinne des 
§ 4 Abs. 3 vergeben. 
 

6.  § 6 wird wie folgt geändert: 

 
 § 6 

Ausführungsbestimmungen zum  
Staatsvertrag, Rechtsverordnungs- 

ermächtigung 

(1) Das Ministerium ist zuständige Landes-
behörde im Sinne der Regelungen des 
Staatsvertrages, insbesondere im Sinne von 
Artikel 6 Abs. 4 Staatsvertrag. Das Ministe-
rium setzt die Zulassungszahlen im Sinne 
von Artikel 6 des Staatsvertrages durch 
Rechtsverordnung fest und erlässt die 
Rechtsverordnungen gemäß Artikel 12 des 
Staatsvertrages. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgen-

der Satz eingefügt: 

 (2) Im Hinblick auf die sinngemäße Anwen-
dung des Staatsvertrages auf die örtliche 
Studienplatzvergabe regelt das Ministerium 
durch Rechtsverordnung insbesondere die 
Festsetzung von Zulassungszahlen, die Ein-
zelheiten der Bewerbung sowie die Einzel-
heiten des Verfahrens für die Auswahl und 
Vergabe von Studienplätzen, einschließlich 
der dabei anzuwendenden inhaltlichen Krite-
rien; dabei hat es vor allem die in Artikel 12 
Abs. 1 Staatsvertrag aufgeführten Befug-
nisse und kann die Anzahl von Wünschen zu 
Studiengängen, Studienfächern und Stu-
dienorten beschränken. Zur Sicherung der 
Chancengerechtigkeit bei der Auswahl und 
Zulassung zu Studiengängen, die mit einem 
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„Durch Rechtsverordnung kann das 
Ministerium für begründete Fälle 
Ausnahmen von der Verpflichtung 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 regeln.“ 

 

Mastergrad abgeschlossen werden, kann 
das Ministerium durch Rechtsverordnung 
das Nähere für die Auswahl und die Zulas-
sung zu den Teilstudiengängen im Sinne des 
§ 4 Absatz 6 Satz 3 regeln. 
 

  (3) Das Ministerium legt das Berechnungs-
verfahren im Sinne des § 1 Satz 2 durch 
Rechtsverordnung fest. Zur Erprobung kann 
für alle oder für einzelne Hochschulen eine 
von § 1 Satz 2 Halbsatz 2 abweichende 
Grundlage festgelegt werden. 
 
(4) Das Ministerium kann die Befugnisse 
nach den Absätzen 1 und 2 ganz oder teil-
weise auf die Hochschulen zu deren Rege-
lung durch Satzungen übertragen, die im 
Einvernehmen mit dem Ministerium erlassen 
werden. 
 

b) In Absatz 5 werden das Wort „Ver-
tretern“ durch die Wörter „Vertrete-
rinnen oder Vertretern“ und die 
Wörter „Präsidenten oder Rekto-
ren“ durch die Wörter „Präsidentin-
nen oder Präsidenten oder Rekto-
rinnen oder Rektoren“ ersetzt.  

 

 (5) Bei der Bestellung von Vertretern der 
Hochschulen für die Organe der Stiftung für 
Hochschulzulassung (§ 6 Abs. 4 Satz 3 Ge-
setz zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für 
Hochschulzulassung“) wirken die Präsiden-
ten oder die Rektoren der Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit. 
 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„§ 8  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ 

 
 

 

  
 
 
 

§ 8  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichts-

pflicht 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Es wird erstmals auf das 
Vergabeverfahren für das Wintersemester 
2009/2010 angewandt. Soweit zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Staatsvertrag 
noch nicht in Kraft getreten ist, werden im 
Hinblick auf die Regelungen dieses Geset-
zes die Bestimmungen des durch § 1 Abs. 1 
Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrages 
über die Errichtung einer gemeinsamen Ein-
richtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 
2008 bereits verkündeten Staatsvertrages 
entsprechend angewandt. 
 
(2) Mit Abschluss des Auswahl- und Verga-
beverfahrens, das dem Auswahl- und Verga-
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beverfahren nach Absatz 1 Satz 2 voran-
geht, treten folgende Vorschriften außer 
Kraft: 
 
1. Zweites Gesetz über die Zulassung zum 
Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 – 
HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. 
NRW. S. 204), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunst-
hochschulrechts vom 13. März 2008 (GV. 
NRW. S. 195), 
 
2. Gesetz über die Durchführung von Aus-
wahlverfahren in bundesweit zulassungsbe-
schränkten Studiengängen (Auswahlverfah-
rensgesetz – AuswVfG) vom 14. Dezember 
2004 (GV. NRW. S. 785). 
 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
 (3) Über die Notwendigkeit des Fortbeste-

hens dieses Gesetzes insbesondere hin-
sichtlich der Fachaufsicht gemäß § 7 und der 
Übertragungsbefugnis gemäß § 6 Abs. 4 be-
richtet die Landesregierung dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2015. 
 
 
 
 

Artikel 4 
 

Inkrafttreten 
 

  

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Sat-
zes 2 am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Artikel 2 und Artikel 3 Nummer 1 bis 3, 
6 und 7 treten zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu 
dem der Staatsvertrag in Kraft tritt und finden 
erstmals auf das ihrem Inkrafttreten unmittel-
bar nachfolgende Vergabeverfahren, frühes-
tens jedoch auf das Vergabeverfahren zum 
Wintersemester 2018/19, Anwendung. Arti-
kel 3 Nummer 4 und 5 finden erstmals auf 
das ihrem Inkrafttreten unmittelbar nachfol-
gende Vergabeverfahren Anwendung.  
 

 

  

Anlage:  

Staatsvertrag über die gemeinsame Einrich-
tung für Hochschulzulassung vom 21. März 
2016 

  

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10073&val=10073&seite=195&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10073&val=10073&seite=195&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3644&vd_back=N785&sg=0&menu=1
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Der Staatsvertrag der Länder über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 soll mit Wirkung frühestens zum Wintersemester 2018/19 
durch den Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
21. März 2016 ersetzt werden.  
 
Der neue Staatsvertrag regelt weiterhin das zentrale Zulassungsverfahren für die bundesweit 
zulassungsbeschränkten Studiengänge der Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und 
Pharmazie sowie das Dialogorientierte Serviceverfahren, das bisher nur die örtlichen Zulas-
sungsverfahren umfasste. Er regelt zudem die Aufgaben der Stiftung für Hochschulzulassung 
in Dortmund, die die Länder und Hochschulen bei der Durchführung der Studienplatzvergabe-
verfahren unterstützt.  
 
Bedingt durch technische Notwendigkeiten haben sich die Länder auf eine Novellierung des 
Staatsvertrages geeinigt. Das zentrale Vergabeverfahren basiert aktuell noch auf einer Soft-
warelösung aus den 1970er Jahren. Diese Software ist nur noch für einen begrenzten Zeit-
raum einsatzfähig und bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Dies haben die Länder zum 
Anlass genommen, das zentrale Vergabeverfahren, das Dialogorientierte Serviceverfahren 
und die bislang rechtlich nicht erfasste Vergabe von Studienplätzen ohne Zulassungsbe-
schränkung (sog. Anmeldeverfahren) in einem Verfahrensmodell zusammenzufassen. Ziel ist 
es, mit dem neuen Verfahren sämtliche Studienplatzbewerbungen möglichst in einem System 
bundesweit abzugleichen und ein weitgehend einheitliches Vergabeverfahren für Studien-
plätze einzuführen. Das neue Verfahrensmodell soll auf der Softwaretechnik des bisherigen 
Dialogorientierten Serviceverfahrens aufbauen und zukünftig übergreifend die Bezeichnung 
„Dialogorientiertes Serviceverfahren“ führen. 
 
Der Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 
2016 schafft die rechtliche Grundlage für die genannten Ziele. Insbesondere führt er das Dia-
logorientierte Serviceverfahren als einheitliches Verfahren für alle Verfahrensarten ein, womit 
eine zukunftssichere Softwarelösung gefunden wird. Einige darüber hinaus gehende Änderun-
gen im Verfahrensablauf des zentralen Vergabeverfahrens tragen dem Umstand des sehr star-
ken, anhaltenden Bewerberüberhangs in den medizinischen Studiengängen Rechnung. Ins-
besondere die Umstellung von Wartesemestern auf Bewerbungssemester im Rahmen der 
Auswahl nach Wartezeit soll die Prognostizierbarkeit der zu erwartenden Wartezeiten bis zur 
Zulassung erhöhen. Der neu gefasste Staatsvertrag bedarf der Zustimmung des Landtags und 
wird als Anlage zu diesem Gesetz verkündet. 
 
Daneben werden die dadurch erforderlich werdenden Änderungen im Stiftungsgesetz und im 
Hochschulzulassungsgesetz vorgenommen. Zusätzlich werden beide Regelungen in eine 
sprachlich geschlechtsneutrale Form gebracht und hinsichtlich der enthaltenen Gesetzesver-
weisungen aktualisiert. 
 
B Besonderer Teil  
 
zu Artikel 1 
 
Die Regelung beinhaltet das zur Ratifikation des Staatsvertrags notwendige Zustimmungsge-
setz. Die Regelung über die Bekanntgabe des Inkrafttretens der staatsvertraglichen Regelung 
trägt dem Umstand Rechnung, dass dieser nicht an einem abstrakt zu bestimmenden Datum 
in Kraft tritt, sondern nach seinem Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 am ersten Tag des Monats, der 
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auf den Monat folgt, an dem die letzte Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlan-
des der Stiftung hinterlegt ist.  
 
zu Artikel 2 
 
§ 2 
 
Die Änderungen in Absatz 1 aktualisieren den Bezug zum Staatsvertrag und tragen der Ein-
führung eines neuen Artikels 2 Absatz 2 im Staatsvertrag Rechnung. Die Ergänzung in Absatz 
1 Nummer 1 Satz 2 stellt klar, dass neben der Errichtung auch der auf die Errichtung folgende 
Betrieb des Bewerbungsportals vom Gesetz umfasst ist.  
 
§ 3  
 
Mit der Änderung wird Artikel 15 des Staatsvertrags umgesetzt. Durch die Zuordnung der ver-
schiedenen im Dialogorientierten Serviceverfahren abgebildeten Verfahren zu den Hochschu-
len und den Ländern wird deutlich, dass sich hieraus eine insoweit anteilige Finanzierung für 
die Durchführung des Dialogorientierten Serviceverfahrens ergibt.  
 
§ 6  
 
Mit der Änderung in Absatz 2 Satz 1 wird Artikel 3 des Staatsvertrags umgesetzt. Die Änderung 
in Absatz 2 Satz 2 behebt einen redaktionellen Fehler, indem sie klarstellt, dass sich der vor-
malige zweite Halbsatz dieser Vorschrift nicht nur auf den ersten Halbsatz bezieht, sondern  
auf den gesamten Absatz. 
 
§ 10 
 
Mit der Änderung wird Artikel 16 des Staatsvertrags umgesetzt. Die Festlegung einer Vollstre-
ckungsbehörde schließt eine bestehende Regelungslücke. 
 
§ 13 
 
Die Berichtspflicht im ehemaligen Absatz 2 entfällt, da die Errichtung der Stiftung durch den 
nordrhein-westfälischen Gesetzgeber zwingend im Staatsvertrag geregelt ist und sich bewährt 
hat.  
 
Zu Artikel 3 
 
§ 2 
 
Die Änderung aktualisiert den Bezug auf den Staatsvertrag. 
 
§ 3 
 
Mit der Änderung werden die Änderungen in Artikel 2 und Artikel 10 Staatsvertrag umgesetzt; 
überdies werden die Bezugnahmen auf Artikel 10 Staatsvertrag redaktionell korrigiert. Mit Blick 
auf das Ziel, das Dialogorientierte Serviceverfahren bundesweit ab dem Wintersemester 
2018/19 flächendeckend einzuführen, soll Absatz 2 zu einer stärkeren Nutzung des Dialogori-
entierten Serviceverfahrens durch die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes im Sinne 
des § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz beitragen, indem er für diese Hochschulen die Nutzung 
des Dialogorientierten Serviceverfahrens für die Vergabe von Studienplätzen in zulassungs-
beschränkten Studiengängen als Regelfall vorgibt. 
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§ 4 
 
Mit den Änderungen werden die Verweise auf die Paragraphen des Hochschulgesetzes in der 
Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 in der Fassung vom 14. 
Juni 2016 aktualisiert.  
 
§ 5 
 
Mit den Änderungen in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Verweise auf die Paragraphen des 
Hochschulgesetzes in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 
in der Fassung vom 14. Juni 2016 aktualisiert. Die Änderung in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 erstreckt 
die Privilegierung von Hochschulwechslern auf alle Studierende, unabhängig davon, in wel-
chem Land sich ihre Hochschule befindet. Eine Erstreckung auf Hochschulen im EU-Ausland 
ist bereits aus europarechtlichen Gründen erforderlich. Auf eine Beschränkung auf den Gel-
tungsbereich der Europäischen Union bzw. auf den Europäischen Wirtschaftsraum wird zu-
gunsten der internationalen Studierendenmobilität verzichtet.  
 
§ 6  
 
Die Einfügung des neuen Absatzes 2 Satz 2 erlaubt den Erlass von Vorschriften, die Ausnah-
men von der Verpflichtung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 zulassen. Im Sinne einer flächendecken-
den Einführung des Dialogorientierten Serviceverfahrens für alle Studiengänge, die von Hoch-
schulen in Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen angeboten werden, ist diese Er-
mächtigung eng zu verstehen. Die Änderungen in Absatz 5 dienen der geschlechtsneutralen 
Formulierung der Vorschrift.  
 
§ 8 
 
Das Hochschulzulassungsgesetz hat sich bewährt. Die Berichtspflicht kann dadurch entfallen.  
 
zu Artikel 4 

Die Vorschrift regelt Inkrafttreten und Anwendbarkeit des Gesetzes und bestimmt, dass die 
Änderungen in Artikel 2 und Artikel 3 Nummer 1 bis 3, 6 und 7 zusammen mit dem Staatsver-
trag in Kraft treten, aber erst auf das im Staatsvertrag bezeichnete nachfolgende Vergabever-
fahren Anwendung finden. Dies kann frühestens für das Vergabeverfahren des Wintersemes-
ters 2018/19 der Fall sein.  
 
Die restlichen Regelungen treten mit der Verkündung in Kraft, wobei Artikel 3 Nummer 4 und 
5 erstmals auf das ihrem Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende Vergabeverfahren Anwen-
dung finden. Denn die Regelung in Artikel 3 Nummer 5 b) dd) folgt aus einer europarechtlichen 
Notwendigkeit und die restlichen dort angeordneten Änderungen bestehen lediglich in Aktua-
lisierungen der Verweise auf das Hochschul- und das Kunsthochschulgesetz, die aufgrund der 
Novelle beider Regelungen notwendig sind. 
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